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ihre Mutter grosseres Anrecht auf den Thron, als er und wiederholten ihm in
ihren makkabdischen Gesichtsziigen den Vorwurf, dass er trotz allem ein Rduber
sei. Er macht sich als Mensch elend, um als Konig sicher zu sein, und doch
blickt ihm aus allen Ecken der Argwohn entgegen und treibt ihn, Schuld auf

Schuld zu hiufen.
(Fortsetzung - folgt.)

Schweizerisches Jahrbuch fiir Jugendfiirsorge.
Von B. Biinzli, St. Gallen.

Das Schweizerische Jahrbuch fiir Jugendfiirsorge iiber das Jahr 1912,
herausgegeben von der Schweizerischen Vereinigung fiir Kinder- und Frauen-
schutz und verfasst von dem bekannten unermiidlichen Pionier des Kinder- und
Frauenschutzes, Herrn Pfarrer Wild von Monchaltorf, bietet uns ein interessantes,
in allen Teilen vollstindiges Bild iiber die staatliche, kommunale und private
Jugendfiirsorge im Jahr 1912. Mit lebhaftem Interesse verfolgt man die Fort-
schritte und neuesten Errungenschaften der Schweizerischen Jugendfiirsorge, die
inshesondere im Jahre 1912 durch das Inkrafttreten des neuen Zivilgesetzbuches
und der kantonalen Einfiihrungsgesetze sowohl in legislatorischer, als auch in
praktischer Hinsicht markant und bedeutungsvoll dastehen. Privatvereine, staat-
liche Jugendschutzkommissionen und Institutionen und neue humanitire Gesetzes-
werke legen bereits Zeugnis ab von dem ernsten Bestreben, dem schutzbediirftigen,
seelisch und korperlich darbenden Kinde, soll es nicht wie ein im Dunkel erbliihtes
Pflinzchen verkiimmern und verderben, das helle Licht und die erwirmenden
Sonnenstrahlen zuzuhalten, die jedes Kind — auch das arme und verlassene —
als Naturrecht fordern darf.

Das Bundesgesetz tiber die Kranken- und Unfallversicherung, das am
4. Februar 1912 zur Volksabstimmung wund gliicklichen Annahme gelangte,
bedeutet einem Markstein im Kinder- und Frauenschutz. Da der Schutz der
Mutter in der letzten Zeit vor der Geburt des Kindes einen unverkennbaren
Einfluss auf die Entwicklung und Lebensfihigkeit des Kindes hat, und nach der
Geburt jeder einzelne Tag der Stillung an der Mutterbrust eine Erhéhung der
~ Lebenswahrscheinlichkeit, eine Vermehrung seiner Widerstandsfihigkeit fiirs ganze
Leben bedeutet, hat das Bundesgesetz eine Mutterschaftsversicherung geschaffen
und eine Stillprdmie festgesetzt. Die Kassen haben das Wochenbett einer ver-
sicherten Krankheit gleichzustellen, und wenn die Wochnerin ihr Kind iiber die
Dauer der Unterstiitzung hinaus wihrend weiterer vier Wochen stillt, so soll
ihr die Kasse ein Stillgeld von mindestens Fr. 20 gewihren. Die Unfallversicherung
bestimmt, dass bei einem Unfall des Arbeiters, der einen tédlichen Ausgang
nimmt, die Witwe bis zu ihrem Tode oder ihrer Wiederverehelichung 30 °/o des
Jahresverdienstes des Mannes und ausserdem jedes hinterbliebene oder nach-
geborne “eheliche Kind eine Rente von 15 °/o des Jahresverdienstes des Ver-
sicherten erhalte. Hat es den einen Elternteil bereits verloren oder verliert es
ihn spiter, so bekommt es eine Rente von 25 %o. Aussereheliche Kinder erhalten
die gleichen Renten beim Tode der versicherten Mutter. Will man im Bundes-
gesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken und im Kranken- und Unfall-
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versicherungsgesetz Frau und Kinder vor Ausbeutung der Arbeilskraft, vor
Mangel und Not in Krankheitsfillen schiitzen, so basiert die moderne, jugendliche
Gerichtsbharkeit im Schweizerischen Strafgesetzbuch auf dem Grundsatz, dass nicht
der Charakter der Tat, sondern der Charakter des Titers, also die Anlage,
erbliche Belastung, das Milieu, in dem er aufwichst, die Richtlinien zu der
Beurteilung oder Verurteilung des jugendlichen Verbrechers bilden sollen. Nicht
durch Einsperrung in Gefingnisse und Zuchthiuser, sondern durch richtige Ver-
sorgung und Unterbringung in Erziehungsanstalten sollen die jugendlichen
Delinquenten vor dem Berufsverbrechertum geschiitzt werden. St. Gallen ist der
erste Kanton, der in seinem Gesetze iiber Strafrechtspflege bei Verbrechern und
Vergehen am 27. Februar 1912 das Jugendgericht aufgenommen hat. Im
Jahre 1913 ist es in Kraft getreten.

Erfreulicherweise wird das Pflege- und Kostkinderwesen an verschiedenen
Orten der Schweiz in zweckmissigere und gesundere Bahnen geleitet. Wenn
man bedenkt, welch arg vernachlissigtes Stiefkind das Kostkinderwesen noch
heute in sehr vielen Kantonen ist, dass hunderte und hunderte armer Kinder
gar keiner Beaufsichtigung unterstellt sind, und infolge dieser nachlissigen oder
ganz aussetzenden Kontrolle der verbrecherische Kinderhandel auch in unserer
freien Schweiz seine Giftschosse treibt, so ist dringend zu wiinschen, dass das
Kostkinderwesen auch andérnorts in der Schweiz straffer organisiert und unter
gewissenhafte staatliche und private Kontrolle gestellt werde.

Einer ernsten Beachtung unterzieht der Verfasser die Bekdmpfung des -
Kinemaiographenunwesens in der Schweiz und der bereits von Kantonsbehirden
getroffenen Verordnungen zum Schutze der Jugend. Bekanntlich verdienen die
meisten kinematographischen Vorstellungen keinen bessern Namen als dramatisierte
Schundliteratur, welche durch die lebende Plastik der niedersten menschlichen
Leidenschaften noch weit verderblicher auf Phantasie, Gefiihle und Willen der
Jugend wirken als schlechte Literatur. Die Schule, Behérden und Privatvereine
sollten deshalb den Kampf gegen das Kinematographenunwesen mit viel schirfern
Waffen aufnehmen und durchfithren. Schon jahrzehntelang wird der Parallelismus
zwischen Kriminalitit und Alkoholismus allgemein anerkannt; leider tauchte
aber mit der Zunahme der Kinematographentheater ein weiterer, trauriger
Zusammenhang auf:

Kriminalitit und Kinematograph. Schwur- und Jugendgerichte liefern uns
interessante Beispiele dieser traurigen Tatsache. Der Direktor einer grossern
schweizer. Zwangserziehungsanstalt weist anhand von in seiner Anstalt gemachten
Erfahrungen nach, dass wohl 10 %o der jugendlichen Entgleisten ihre Freiheit,
ihre Ehre den schidigenden Einflissen der Kinos opferten. Auf Grund einer gut
motivierten Eingabe der Schweizerischen Vereinigung fiir Kinder- und Frauen-
schutz haben Baden, Herisau, Biel, St. Immer, Luzern, Schwyz, Thurgau, Ziirich
und Genf bereits im Jahre 1912 das absolute Verbot des Kinobesuches durch
schulpflichtige Kinder eingefiihrt, und die Bewilligung eigener Schiilervorstellungen
an die Voraussetzung gekniipft, dass das jeweilige Programm entweder durch
das Bureau der Schulkommission oder einer andern Behorde gepriift und genehmigt
werde. Aber die meisten Verbote erstrecken sich auf das schulpflichtige Alter
der Kinder, einige wenige auf das 16. Altersjahr. Also gerade in den Jahren,
da der junge Mensch auf halber Entwicklungsstufe und wenig 'gefestigtem
Charakter aus dem Schutze der Familie im Leben hinaustritt, entbehrt er jeglichen
Schutzes vor den schlimmen Einflissen der Kinos. Sodann besteht in vielen
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Kantonen und Ortschaften nur das bedingte Verbot mit der verhingnisvollen
Klausel ,nur im Begleitung der Eltern oder Erwachsenen“. Leider gibt es
unwissende und gewissenlose Eltern und Erwachsene zur Geniige, welche Kinder
in die sensationellsten Vorstellungen mitnehmen, nicht bedenkend, welch grossen
Schaden dabei die Kinderseele oft fiir ihr ganzes Leben nehmen kann., Wird im
eigensten Interesse des Kindes und des Staates das absolute Verbot gefordert,
go hort man immer und immer wieder den Einwand des zu weit gehenden Ein-
griffes der staatlichen Gewalt in die Elternrechte, trotzdem das neue Zivilgesetz-
buch mit diesem oft sehr billigen Argumente in seinen Kinderschutzbestimmungen
ziemlich aufgerdumt hat. Gewiss hat der Staat auch hier das Recht, als hiohere
Instanz zu handeln und den unwissenden und nachlidssigen Eltern zu beweisen,
dass das Kind nicht nur Kind der Eltern, sondern auch Glied des Gemeinwesens
ist, das von dem Gifte der Kinematographentheater geschiitzt werden muss.

(Fortsetzung folgt.)

Ein Kinderleben.

Charitas Bischoff hat uns zwei Biicher geschenkt, die beide hichst lesens-
wert sind. Das als Roman geschriebene Leben ihrer Mutter ,Amalie Dieterich“
sowohl, als ,Bilder aus meinem Leben“ fesseln durch ihre Wahrheit und ihre
ergreifende Anschaulichkeit. ‘

Es bedeutet einen Verzicht, wenn wir hier nicht niher auf , Amalie Dieterich*
eingehen. Denn ijhre starke Personlichkeit und ihr gewdohnlicher Lebensweg,
bilden den in seiner Art grossartigen Hintergrund zu dem Jugendleben ihrer
Tochter. ;

Doch steht uns das Jugendleben, der Charitas fiir unser Blatt im Vorder-
grund des Interesses. Und zwar nicht eigentlich Charitas Bischoff als solche,
sondern ,Tischen“, das arme — reiche Kind vom Forsthof.

Wir diirfen hier ein Kinderleben mitleben auf eine Art, wie uns das selten
vergonnt ist. Und wer unter uns, die wir Kinder ja nicht nur unterrichten,
sondern erziehen, d. h. lieben und kennen mdochten, wer wire nicht allzeit heiss-
hungrig, wieder einen Einblick tun zu diirfen in ein wahrheitsgetreues Kinder-
leben, zumal wenn dieses reich ist an Schicksalen, reich an innern Werten.

Solcher Heisshunger wird uns wieder cinmal gestillt, wenn wir die kleine
Hand der Charitas fassen und uns von ihr fiihren lassen vom Forsthof, dem
elterlichen drmlichen' Heim, hinaus in die Welt zum reichen Onkel in Bukarest,
wo die Tante auf dem Kanapee sitzt, wo an der Wand Spiegel in Goldrahmen
prangen, wo ,Tidschen® geliebtkost und mit einem blanen Kleid begliickt wird
und wo es alle Tage herrlich und in Freuden lebt. Dann folgen wir ihm zu
,Getzes“ ins Hinterhaus, wo sich die zarte Menschenblume zwischen kahlen
Wiinden . und schattenhaften Menschen vergeblich nach Wirme und Liebe aus-
streckt. Nur ein ,gemaltes Lachen gibt es dort, dasjenige der Sonne auf dem
Zifferblatt; keiner hat hier Zeit fiir das Kind, iiberall ist es im Wege und des
Lebens schonungslose Hand verletzt des Kindes Tiefstes; es wird als Diebin
gebrandmarkt. Zum Gliick erfasst das 5jihrige Kind die Beschuldigung noch
nicht in ihrer Tragweite und eben so wenig durchschaut es die -Ehrlichkeits-



	Schweizerisches Jahrbuch für Jugendfürsorge : [Teil 1]

